
Der Rat der Stadt Sankt Augustin genehmigte nachfolgende 
Dringlichkeitsentscheidung: 
 
Im Wege der Dringlichkeit wird gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW entschieden:  
 
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin stellt im Produkt 02-05-02 Katastrophenschutz, 
Sachkonto 528110 Verbrauchsmaterial, Kostenstelle 10040 Brand- und 
Bevölkerungsschutz, Mittel für Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 150.000 
Euro überplanmäßig bereit. 
 
 
Die zusätzliche Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen im 
Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Sachkonto 521511 
(Einzelmaßnahmen), Kostenstelle 9-805, in Höhe von 25.000 Euro. 
 


